
Die Deutsche Gesellschaft für Endodontologie und zahnärztliche Traumatologie e.V. möchte insbesondere 
Kolleginnen und Kollegen fördern, die „endodonthusiastisch“ an ihren Dissertationen arbeiten und zugleich eine
finanzielle Förderung benötigen.

FÖRDERUNG
VON NACHWUCHSWISSENSCHAFTLERN

Es ist der Wunsch der DGET, dass 
die Arbeit in einem Kurzvortrag auf der
1. Jahrestagung der DGET/10. Jahresta-
gung der DGEndo  vorgestellt wird.

3.–5. November 2011

Hotel Kameha Grand Bonn
Am Bonner Bogen 1
53227 Bonn

Einzelne Arbeiten werden maximal mit
1.000,00 € unterstützt. Sollten mehr als
zehn Anträge auf einen Druckkosten-
zuschuss im Jahr eingehen, kann der zur
Verfügung stehende Gesamtbetrag unter
den Antragstellern aufgeteilt werden. Die
Auszahlung der Förderbeträge erfolgt
jeweils zum Ende des Kalenderjahres.

WANN UND WO
IST DIE VERANSTALTUNG?

10.000,00 €
WERDEN INSGESAMT ZUR

VERFÜGUNG GESTELLT!

Es werden nur Dissertationen mit direktem
Bezug zur Endodontie, die nach dem
30.09.2010 verteidigt wurden, gefördert.
Bei Dissertationen im Grenzbereich zur
Endodontie entscheidet der Vorstand, ob
eine Förderung möglich ist.
Ein Rechtsanspruch auf Förderung gibt es
nicht. Eine Förderung kann bean tragt wer-
den, wenn das Rigorosum erfolgreich
absolviert wurde und die Arbeit somit in
Druck gehen kann.

Ein formloser Antrag mit dem Beleg -
exemplar der Arbeit (auch Computer -
ausdruck im A4-Format) sowie ein Nach-
weis über das erfolgreiche Ab solvieren
des Rigorosums senden Sie bitte bis
30.09.2011 an die DGET.

Jedes Mitglied der DGET, unabhängig
von seiner Nationalität oder dem Ort der
Durchführung seiner Dissertation, kann
einen Druckkostenzuschuss beantragen.
Die Mitgliedschaft muss zum Zeitpunkt
der Antragstellung bestehen.

Deutsche Gesellschaft für Endodontologie
und zahnärzliche Traumatologie e.V.
Sekretariat
Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig
sekretariat@dget.de
Tel.: 03 41/4 84 74-2 02

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER WWW.DGET.DE

DISSERTATIONS-

PREIS2011
DER DGET

WELCHE ARBEITEN
WERDEN WANN GEFÖRDERT?

TEILNAHMEBEDINGUNGEN TEILNAHMEBEDINGUNGEN WO KANN MAN DIE 
FÖRDERUNG BEANTRAGEN?


